
News

Wassersport-
Neuheit 2014
Die neue Schnorchelmas-
ke “Easybreath” hat den 
Oxylane Innovation Award 
2014 gewonnen. Die Firma 
Tribord bewirbt ihre Inno-
vation mit dem Slogan 
„Sehen und atmen Sie un-
ter Wasser wie an Land“. 
Sie unterstützt die Atmung 
durch Mund und Nase. 

Mehr gibt´s auf Seite 2.

ALF-BAS 3.0 -  
neue Inhalte
Die neue Version 3.0 der 
Software ALF-BAS Konten-
abstimmung wurde SEPA-
optimiert. So können jetzt 
z. B. für eine bessere Über-
sicht alle SEPA-Konten im 
Treeview mit einem frei 
vergebbaren Namen statt 
wie bisher mit der langen 
IBAN dargestellt werden.

Mehr Infos auf Seite 2.

ALF-EFZ 3.0 & 
Modul Beratung
ALF-EFZ wurde in Version 
3.0 komplett modernisiert.
Das neue Modul B - Bera-
tung bietet Ihren Kunden 
alle wichtigen Infos perso-
nalisiert, farbig und grafisch 
aufbereitet inkl. Firmen-
logo, Beraterbild, Infogra-
fiken, Ergebnisgrafiken und 
vielen Erläuterungstexten.

Lesen Sie die Seiten 4+5.

Neue Regeln für
Darlehen
In den letzten Monaten ver-
abschiedeten der BGH und 
verschiedene OLGs meh-
rere Urteile, die Verbrau-
cherdarlehen betreffen (z. 
B. zur Bearbeitungsgebühr 
und zum Wiederrufsrecht 
in den VVI). Wir haben die 
wichtigsten Infos für Sie 
zusammengestellt.

Lesen Sie bitte Seite 3.

Neue Formulare 
für PfÜB etc.
Seit 25. Juni 2014 werden 
vom Bundesministerium 
der Justiz und für Ver-
braucherschutz die neuen 
überarbeiteten Formulare 
der Zwangsvollstreckung 
(PfÜB und richterliche 
Durchsuchungsanordnung) 
angeboten. Diese wurden 
in ALF-FORDER integriert.

Mehr Infos auf Seite 7.

Infoecke: Urteile, 
Tipps & Tricks
In unserer Infoecke auf 
den Seiten 6 und 8 finden 
Sie die aktuellen Urteile 
des BGH rund um Darlehen 
und Forderungen, Tipps 
und Tricks zum effektiveren 
Einsatz Ihrer ALF-Software 
und Ausblicke auf geplante 
Neuerungen in einzelnen 
ALF-Produkten.

Lesen Sie die Seiten 6+8.

Herausgeber dieser Kundenzeitschrift ALF-News: 
ALF AG, Liebigstr. 23, 74211 Leingarten, Deutschland
Internet: www.alfbanco.de und www.alfag.de
Registergericht:  AG Stuttgart  HRB 107196
Aufsichtsratsvorsitz: Lothar Schaarschmidt
Vorstand: Artur Krüger
Diese ALF-News ist eine Kundenzeitschrift 
der ALF AG, die zweimal jährlich er-
scheint. Sie wird allen Kunden und 
Interessenten der ALF AG kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. 
Sie möchten diesen Serice
abbestellen? Dann senden 
Sie bitte eine E-Mail an
info@alfag.de. Wir 
wünschen Ihnen
viel Spaß bei der
Lektüre dieser
ALF-News.
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Wassersport-Neuheit 2014

Fortsetzung
von Seite 1

Oft wird das Atmen unter Wasser mit einem Schnorchel 
als unangenehm oder störend wahrgenommen, denn 
die Atmung erfolgt ausschließlich durch den Mund. Der 
Schnorchel im Mund stört und Wasser kann leicht in die 
Atemwege gelangen.

Mit Easybreath, der ersten Integralmaske fürs Schnor-
cheln, atmen Sie unter Wasser genauso leicht und na-
türlich wie an Land: durch Mund und Nase, sehr gut 
zu erkennen im oberen Bild. Das bietet vor allem für 
Schnorchel-Neulinge Vorteile in der Umgewöhnung. 
Aber auch, wenn Sie bereits jahrelang schnorcheln, 
wird ein Schnorchelgang mit dieser Maske wesentlich 
angenehmer sein. 

Damit das Wasser nicht durch den Schnorchel ein-
dringen kann, ist die Easybreath zusätzlich mit einem 
Mechanismus ausgestattet, der den oberen Teil des 
Schnorchels beim Abtauchen verschließt. 

Der obere Abschluss ist außerdem signalrot und somit 
besonders gut sichtbar, um Zusammenstöße an der 
Wasseroberfläche zu vermeiden.

Durch Ihre Größe bietet die Brille ein freies Sichtfeld 
von 180 Grad. Ein sogenanntes Doppelluftstrom-Sys-
tem, wie bei einem Lüftungsgerät, schützt die Schnor-
chelmaske vor dem Beschlagen.

Die Maske wiegt 550 Gramm. Sie wird aktuell in den 
Farben transparent, transparent/atoll, transparent/
blau, transparent/pink und transparent/violett angebo-
ten, wie unten abgebildet. 

              Verfügbar ist Easybreath momentan in einer
                 Einheitsgröße für Erwachsene. Eine kleinere 
                   Größe für Kinder wird 2015 am Markt sein. 

                             Der empfohlene Verkaufspreis des Her-
                           stellers Tribord liegt bei 39,90 €.

                               Mehr Infos: www.tribord.com

Fortsetzung
von Seite 1

ALF-BAS ist in der neuen Version 3.0 verfügbar. Hier ha-
ben wir die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst:
l SEPA-Optimierung: Neues Feld „Kontoart“
Die Konten erhalten die Kontoart als zusätzliches Unter-
scheidungsmerkmal. Wählbar sind: 
 n „Kontonummer + BLZ“ (Standard-Einstellung und 
   bisher meist genutzte Kontoart), 
 n „IBAN“ (reines SEPA-Konto, Bewegungen enthalten
   IBAN, eventuell BIC, aber keine Kontonummer) oder
 n „TARGET2“ (für Umsatzdaten der Bundesbank). 
l SEPA-Optimierung: Neues Feld „Anzeigename“
Für jedes Konto vergeben Sie einen Anzeigenamen, der 
im Treeview angezeigt wird. So können auch IBAN-Kon-
ten im Treeview übersichtlich dargestellt werden. 

l Schriftgröße in Tabellen einstellbar
Für die bessere Übersicht in den Fenstern „Konto“, „Ge-
genkonto“, „Abgleich“ kann die Schriftgröße der Tabellen 
gewählt werden. Wählen Sie eine feste Schriftgröße (8, 
10, 12, 14), bleibt diese in der Tabelle auch beim Ver-
größern oder Verkleinern des Fensters immer wie einge-
stellt. Das ermöglicht eine wesentlich bessere Übersicht.
l Druckvorschau modernisiert
Die Ansicht ist zwischen einseitig und zweiseitig wähl-
bar, die Größe der Darstellung über den Schiebebalken 
in „Zoom“. „Auto Größe“ setzt die Größe auf „ganze Sei-
te“. In den Listen werden jetzt auch IBAN und ggfls. 
TARGET2 mit ausgegeben.
l Datenimport aktualisiert (Module B & O)
Der Aufruf des automatischen Datenimports aus dem VR-
Bankenportal (Modul Online) und der Umsätze der Bun-
desbank (Modul Bundesbank) wird ständig aktualisiert.
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ALF-BAS: neue Version 3.0

So erhalten Sie ALF-BAS Version 3.0:

Sie setzen ALF-BAS bereits ein? Kunden mit War-
tungsvereinbarung erhalten das Upgrade kostenfrei. 

Sie kennen ALF-BAS nicht? Infos und kostenlosen 
Demo-Download finden Sie unter: www.alfag.de/bas

ALF-Vertrieb: vertrieb@alfag.de   07131/906535



Fortsetzung
von Seite 1

Umsetzung der neuen Regelungen in ALF-EFZ:
Alle auf dieser Seite erläuterten neuen gesetzlichen 
Regelungen sind in ALF-EFZ 3.0 bereits umgesetzt.
ALF-Support:    support@alfag.de    07131/906565

ALF-EFZ: Neue gesetzliche 
Regelungen für Darlehen

OLG Frankfurt, Auszug aus dem Urteil vom 17.04.2013, 
Az 23 U 50/12, rechtskräftig seit 14.01.2014:
„Die Klausel bezieht sich ausdrücklich auf die Vorfällig-
keitsentschädigung bzw. die Nichtabnahmeentschädi-
gung und damit nicht auf Fälle der einvernehmlichen 
Vertragsaufhebung, in denen ein entsprechendes Ent-
gelt gewissermaßen der „Preis” der Bank für den Ab-
schluss des Aufhebungsvertrages ist…
Die Berechnung dieses Schadensersatzanspruches ist 
keine eigene Leistung …, sondern ist eine Tätigkeit, die 
der Bank als Gläubigerin der Vorfälligkeitsentschädigung 
schon im eigenen Interesse obliegt. Der Kunde selbst hat 
kein eigenes Interesse daran, dass die Bank berechnet, 
was er zusätzlich zum Restdarlehen noch schuldet. Ent-
sprechendes gilt für die Nichtabnahmeentschädigung...
Bei den durch § 502 BGB geregelten Fällen ist … aus-
geschlossen, dass eine Gebühr für die Berechnung der 
Vorfälligkeitsentschädigung neben der Vorfälligkeitsent-
schädigung selbst verlangt werden darf, weil dies sich … 
als Umgehung der gesetzlichen Regelung … darstellte.“

Ältere Urteile besagten, dass das Kreditinstitut ein an-
gemessenes Entgelt für den mit der vorzeitigen Darle-
hensrückzahlung verbundenen Verwaltungsaufwand
verlangen darf. Laut Urteil des OLG Schleswig
(5U 124/95 v. 08.01.98) war es zulässig, ein 
Entgelt von 204,52 EUR zu erheben. 
Es war aber nicht sachgerecht, diesen 
Aufwand prozentual von der Darle-
henssumme zu berechnen.

Die Widerrufsinformationen für Verbraucherdarlehens-
verträge werden ab 13.06.2014 laut EGBGB Artikel 247 
§ 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1 geändert. Die neuen 
Widerrufsinformationen müssen nach dem Muster in 
der Anlage 7 umfangreiche Informationen zu Wider-
rufsrecht und Widerrufsfolgen haben. Die Änderungen 
finden Sie in ALF-EFZ in den Anlagen am Ende der VVI:
n Anlage 3: EU-Standardinformation für Verbraucher-
kredite unter Punkt 5: Weitere Informationen – Wider-
rufsrecht und Widerrufsfolgen
n Anlage 4: EU-Kreditinformation für Überziehungskre-
dite/Umschuldungen unter Punkt 6: Weitere Informa-
tionen – Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen
n Anlage 5: Immobiliardarlehensverträge in Punkt 18: 
Weitere Informationen – Widerrufsrecht & Widerrufsfolgen

Änderung Widerruf in Vorvertraglicher Info durch 
EGBGB Artikel 247  § 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1
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Das OLG Frankfurt beschloss in dem seit 14.01.2014 
rechtsgültigen Urteil, dass die AGBs von Banken kei-
ne Klauseln enthalten dürfen, die ein pauschales Ent-
gelt für die Berechnung einer Vorfälligkeitsentschä-
digung bzw. Nichtabnahmeentschädigung vorsehen. 
Bei Verbraucherdarlehen, die nicht grundpfandrecht-
lich gesichert sind (BGB § 502), schließt das OLG eine 
zusätzliche Gebühr für die Berechnung von Vorfällig-
keits- bzw. Nichtabnahmeentschädigung grundsätz-
lich aus. Aber auch generell sieht das OLG dieses Ent-
gelt nicht als begründet an, denn die Berechnung des 
Schadens ist keine Leistung im Interesse des Kunden. 
Sie liegt immer im Interesse der Bank.
ALF empfiehlt, grundsätzlich kein zusätzliches 
Entgelt (Verwaltungsaufwand) für die Berech-
nung von Vorfälligkeitsentschädigung bzw. 
(Teil-) Nichtabnahmeentschädigung zu fordern. 

Kein pauschales Entgelt für Berechnung einer Vor-
fälligkeitsentschädigung: OLG Frankfurt 23 U 50/12

Urteil zu Bearbeitungsgebühr in Verbraucherdarle-
hensvertrag: BGH XI ZR 405/12 & BGH XI ZR 170/13 

Der BGH entschied am 13.05.2014 (BGH XI ZR 170/13 
& XI ZR 405/12), dass vorformulierte Bestimmungen 
über Bearbeitungsgebühren, z. B. in Darlehensverträ-
gen zwischen einem Kreditinstitut und einem Verbrau-
cher, unwirksam sind.
Im Verfahren XI ZR 405/12 klagt ein Verbraucherschutz-
verein gegen ein Kreditinstitut wegen Unwirksamkeit 
der im Preisaushang für Privatkredite enthaltenen Klau-
sel „Bearbeitungsentgelt einmalig 1 %“. 
Im Verfahren XI ZR 170/13 klagen die Darlehensneh-
mer gegen ein Kreditinstitut auf Rückzahlung (nebst 
entgangenem Gewinn, Verzugszinsen und Ersatz der 
Rechtsanwaltskosten) des bei Abschluss eines Verbrau-
cherdarlehensvertrags berechneten Bearbeitungsent-
gelts wegen ungerechtfertigter Bereicherung. 
Beide Klagen waren in den Vorinstanzen erfolgreich (Vor-
instanzen BGH XI ZR 405/12: LG Dortmund 25 O 519/11 
v. 03.02.2012 & OLG Hamm 31 U 60/12 v. 17.09.12 - 
sowie Vorinstanzen BGH XI ZR 170/13: AG Bonn 108 C 
271/12 v. 30.10.12 & LG Bonn 8 S 293/12 v. 16.04.13).
In beiden Verfahren hat der Bundesgerichtshof die Re-
visionen der beklagten Kreditinstitute zurückgewiesen. 
Nach BGB § 488 Abs. 1 Satz 2 haben die Beklagten an-
fallende Kosten für die Kreditbearbeitung und –auszah-
lung durch den laufzeitabhängig bemessenen Zins zu 
decken und können daneben kein laufzeitunabhängiges 
Bearbeitungsentgelt verlangen.
Im Verfahren XI ZR 170/13 hat der Bundesgerichtshof 
zusätzlich ausgeführt, dass der Beklagten auch nicht im 
Wege ergänzender Vertragsauslegung ein Anspruch auf 
Zahlung des nicht wirksam vereinbarten Bearbeitungs-
entgelts gegen die Kläger zugebilligt werden kann.
Die Richter beider Verfahren räumten allen Kredit-
nehmern einen Anspruch auf Rückzahlung der Bearbei-
tungsgebühren für alle ab Januar 2011 geschlossenen 
Verträge ein. Dieser Anspruch gilt auch für bereits ab-
gezahlte Verträge. Ob sogar die große Verjährungsfrist 
von zehn Jahren Anwendung findet, hat der BGH noch 
nicht entschieden. Ein Urteil dazu wird noch in diesem 
Jahr erwartet.



l ALF-EFZ wurde komplett modernisiert: Start-
fenster, Softwaredesign, Bildschirmauflösung, ratio-
nellere Anordnung der Erfassungsfelder, Druckvor-
schau und alle Auswertungen (siehe Bild rechts).
l Vorvertraglichen Informationen: Änderungen lt. 
EGBGB Art. 247 §6 Abs. 2 und §12 Abs. 1 eingefügt. 
l Modul Ablösung: Plausibilitätsdialog (Ampel-
prinzip) prüft Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. 
l Modul Ablösung: Neuer Dialog zur Eingabe 
bzw. Auswahl der aktuellen Renditen am Kapi-
talmarkt zeigt jederzeit den Ursprung der verwende-
ten Hypothekenpfandbrief-Renditen.
l Modul Ablösung: Button ‘Tilgungsplan bis 
Kündigung’ wird jetzt auch bei Vorfälligkeitsent-
schädigung aus Sonderzahlungen angeboten.
l Modul Komfort: passwortgeschützte PDFs 
l Neuer  Menüpunkt  „Module“: Testen Sie belie-
bige Module 40 Tage kostenfrei im Echteinsatz.

ALF-EFZ wurde mit der neuen Version 3.0 grundlegend 
modernisiert. Umfangreiche Informationen dazu finden 
Sie auf www.alfag.de im Menüpunkt „Produkte - ALF-EFZ 
- Update-Historie“. Hier sind die wichtigsten Änderungen: 
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  Das sind die Neuerungen in ALF-EFZ Version 3.0:

1
Ergebnisgrafik

Berater-
bild

Erläuterun-
            gen  

Grafische
Gliederung

Firmenlogo

Infografiken

Fortsetzung
von Seite 1

ALF-EFZ: neue Version 3.0

2

Bilder: 1 - Neues ALF-EFZ Erfassungsfenster für Annui-
tätendarlehen, komplett neu gestaltet, mit neuem Menü 
und Ergebnisfeld (blau umrandet) mit den Eckdaten.
  2 - Der neue Tilgungsplan mit Modul B - Beratung enthält 
       Firmenlogo, Beraterbild, Infografiken, Erläuterungen
         und ist in vielen Farblayouts verfügbar. 
                3 - Zusätzlich zu den Infografiken bietet der Til-
                    gungsplan mit Modul Beratung die Ergebnis-
                        grafiken „Zins und Tilgung“ & „Restschuld“.
                             4 - Mit Modul Abwicklung und Modul B -
                              Beratung erstellen Sie Ausgaben zur
                                    Vorfälligkeitsentschädigung  mit 
                                     umfangreichen Erläuterungen.

So erhalten Sie ALF-EFZ Version 3.0:

Sie setzen ALF-EFZ bereits ein? Kunden mit War-
tungsvereinbarung erhalten das Upgrade kostenfrei. 
Sie kennen ALF-EFZ nicht? Infos und kostenlosen 
Demo-Download finden Sie unter: www.alfag.de/efz
ALF-Vertrieb: vertrieb@alfag.de   07131/906535
Infos speziell zu Modul B - Beratung finden Sie unter: 
www.alfag.de/efz/beratung 



Fortsetzung
von Seite 1

So testen Sie ALF-EFZ & Modul B - Beratung:

Sie setzen ALF-EFZ bereits ein? Öffnen Sie im Menü 
„Auswerten“ die „Ausgabe mit Modul Beratung“. Der 
Demodruck zeigt, wie Ihre aktuelle Auswertung mit
Modul B aussehen würde. Außerdem testen Sie 
über den neuen Menüpunkt „Module“ jedes 
Modul für 40 Tage kostenlos im Einsatz.
Sie kennen ALF-EFZ nicht? Infos und 
Demo-Download: www.alfag.de/efz
Infos speziell zu Modul B - Beratung: 
www.alfag.de/efz/beratung 5So
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Firmenlogo

l Alle Ausgaben variabel & grafisch gestaltet
Die Auswertungen sind mit dem Modul Beratung sehr 
individuell für jeden Kunden anpassbar. Standard-
Ausdrucke stehen ebenfalls zur Verfügung. Alle Aus-
gaben werden kundenwirksam grafisch aufbereitet. 
Mehrere Layouts zur Wahl (auch Sparkasse, Genoba).
l Info-Grafiken
In den Infografiken werden einzelne Berechnungs-
werte grafisch aufbereitet dargestellt, z. B. Effektiv-
zins, Monatliche Rate, Gesamtbetrag. 
l Ergebnis-Grafiken
Verwenden Sie auch das Modul Grafik, erstellt ALF-EFZ 
aus den Erfassungsdaten informative Grafiken, z. B. 
Zins und Tilgung oder Restschuld am Jahresende.
l Firmenlogo & Beraterbild
Ihre Kontaktdaten sollen für Ihre Kunden stets ver-
fügbar sein. Auf jeder Auswertungsseite können Ihr 
Firmenlogo und ein Beraterbild ausgegeben werden.
l Erläuterungen
Das Modul Beratung bietet Ihren Kunden umfangrei-
che Erläuterungen und rechtliche Informationen im Til-
gungsplan und für Anwender des Moduls Ablösung für 
jede Vorfälligkeitsentschädigung auch mit grafischen 
Darstellungen unterstützte Erläuterungen zur Berech-
nungsweise und zu den rechtlichen Grundlagen.
l Treeview
Über den Treeview sind Auswertungsbereiche be-
liebig an- und abwählbar. Um die Gestaltung zu ver-
einfachen, werden fertige Vorlagen angeboten. 

Mit dem umfangreichen Modul Beratung bietet Ihnen ALF 
jetzt auch für die Darlehenssoftware ALF-EFZ ein neues 
Beratungsinstrument. Sie erstellen einfach und schnell 
einen grafisch orientierten Tilgungsplan. Ihr Kunde fällt 
seine Entscheidung auf Grund Ihrer Beratungsunterlagen.  

  Das bietet Ihnen das neue ALF-EFZ Modul Beratung: 

ALF-EFZ: Modul Beratung

4
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Die aktuellen BGH-Urteile

Beschluss IX ZB 97/12 vom 10.10.2013
(betrifft InsO § 309 Abs. 1, InsO § 305)
Nullplan im Schuldenbereinigungsplanverfahren
Im Schuldenbereinigungsplanverfahren ist auch die Vor-
lage eines Nullplans oder eines Fast-Nullplans zulässig. 

Beschluss IX ZB 229/11 vom 10.10.2013
(betrifft ZPO § 233 I, InsO §§ 4, 9, 197, 300, 574)
Angabepflicht des Vornamens des Schuldners auf 
www.insolvenzbekanntmachungen.de
In der öffentlichen Bekanntmachung von Beschlüssen 
des Insolvenzgerichts im Internet auf der länderüber-
greifenden Justizplattform www.insolvenzbekanntma-
chungen.de ist der Beschluss des Insolvenzgericht ein-
schließlich des Vornamens des Schuldners zu erfassen. 

Beschluss IX R 23/12 vom 21.11.2013
(betrifft EStG § 9 Abs. 1 und 5)
Kosten für häusliches Arbeitszimmer aufteilbar 
Der Senat des Bundesfinanzhofs vertritt die Auffassung, 
dass der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers die (na-
hezu) ausschließliche betriebliche/berufliche Nutzung 
des jeweiligen Raumes nicht voraussetzt. Die Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind daher 
entsprechend … aufzuteilen.

BGH-Urteil VI R 37/13 vom 26.02.2014
(betrifft EStG § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b)
Arbeitszimmer als Werbungskosten bei einem 
Poolarbeitsplatz?
Ein Poolarbeitsplatz, … steht nicht als anderer Arbeits-
platz (i.S. des EStG § 9 Abs. 5) … zur Verfügung, wenn 
er zur Erledigung der Innendienstarbeiten nicht in dem 
erforderlichen Umfang genutzt werden kann.

BGH-Urteil VI R 40/12 vom 26.02.2014
(betrifft EStG § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b)
Arbeitszimmer als Werbungskosten bei einem Te-
learbeitsplatz?
Auch ein Raum, in dem ein Steuerpflichtiger zuhause 
einen Telearbeitsplatz unterhält, kann dem Typus des 
häuslichen Arbeitszimmers entsprechen.

      BGH-Urteil VIII ZR 234/13 vom 07.05.2014
          (betrifft BGB §§ 551, 157, 307, 280 Abs. 1)
              Mietsicherheit während des Mietverhält-
                  nisses verwertbar?
                       Während des laufenden Mietverhältnisses
                          darf der Vermieter eine Mietsicherheit 
                              wegen streitiger Forderungen gegen
                               den Mieter nicht verwerten.

Beschluss IX ZB 17/13 vom 20.03.2014
(betrifft InsO §§ 4d, 6, 289, 290, ZPO § 574 Abs. 1)
Erneuter Antrag auf Rechtschuldbefreiung in der 
Wohlverhaltensphase zulässig?
Nimmt der Schuldner in der Wohlverhaltensperiode den 
Antrag auf Restschuldbefreiung zurück, nachdem er 
neue Schulden ... begründet hat, ist ein am folgenden 
Tag zur Durchführung eines neuen Insolvenzverfahrens 
gestellter Antrag auf Kostenstundung und Restschuld-
befreiung unzulässig. 

BGH lockert Formularzwang für PfÜB...

BGH-Urteil VII ZB 39/13 vom 13. 02. 2014
(betrifft ZPO § 829 Abs. 4 Satz 2, ZVFV §§ 2, 3)
Mit der Reform der Zwangsvollstreckung zum 
01.01.2013 wurde zur Rationalisierung ein Formu-
larzwang eingeführt. Das Bundesjustizministerium 
wurde ermächtigt, verbindliche Formulare für den 
Vollstreckungsauftrag einzuführen. 
Jetzt beschloss der BGH eine Entbindung vom For-
mularzwang für den Antrag auf Erlass eines PfÜB, 
soweit das Formular unvollständig, widersprüchlich 
und missverständlich ist.

Der BGH sieht die Formulare des BMJ kritisch und 
führt beispielhaft mehrere Stellen des Formulars auf, 
die seiner Ansicht nach unvollständig und zum Teil 
widersprüchlich sowie missverständlich sind. So sei 
die Forderungsaufstellung auf Seite 3 des Formulars 
für eine Vielzahl der praktischen Fälle ungeeignet. 
Es besteht z. B. die Möglichkeit, auf eine anliegende 
Aufstellung Bezug zu nehmen. Unklar ist jedoch, ob 
die Bezugnahme genügt oder ob zusätzlich Beträge 
für  Hauptforderung, Zinsen und Vollstreckungskosten 
im Formular einzusetzen sind. 
Kritik übt der BGH auch an den Angaben zu den 
Zinsen. Es sei nicht eindeutig erkennbar, an welcher 
Stelle ausgerechnete, aufgelaufene Zinsen und wei-
tere Zinsen ab Antragstellung einzutragen sind.
Ferner hält der BGH das Formular für Fälle unge-
eignet, in denen die Vollstreckung wegen mehrerer 
Hauptforderungen betrieben wird, da im Formular 
keine Erfassungsfelder für weitere Hauptforderungen 
existieren.
Das Formular bietet auch keine Erfassungsfelder 
für  Teilzahlungen des Schuldners oder gestaffelte 
Zinsansprüche. Auch die Berechtigung zum Vorsteu-
erabzug hinsichtlich der Vollstreckungskosten kann 
nicht eingetragen werden. 
Der Gläubiger hat generell zu wenig Gestaltungs-
spielraum.
Der BGH hält vor diesem Hintergrund eine unein-
geschränkte verbindliche Nutzung des Formulars 
gerade im Hinblick auf die regelmäßig bestehende 
Eilbedürftigkeit einer Forderungspfändung für den 
Rechtssuchenden unzumutbar. Geringfügige Ände-
rungen stehen der zügigen Bearbeitung des Antrages 
nicht entgegen. Das mit dem Formularzwang verfolgte 
Entlastungsziel wird dann dennoch erreicht.
Dies gilt sowohl hinsichtlich abweichender Maße der 
Rahmen, der Liniendicke und -länge, der Zeilen- und 
Seitenabstände sowie hinsichtlich der farblichen Ge-
staltung des Formulars durch grünfarbige Elemente.
Eine Notwendigkeit, die Verwendung des verbindlich 
vorgegebenen Formulars ohne Änderungen im Layout 
zu verlangen, besteht nach Auffassung des BGH nicht.6
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Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz hat mit der Zwangsvollstreckungsformular-
Verordnung vom 23.08.2012 (BGBl. I S. 1822) neue 
Formulare für die Zwangsvollstreckung eingeführt, die 
seit 01.03.2013 verbindlich sind.
Im ALF-FORDER Modul Vollstreckung sind bereits seit 
Februar 2013 (Version 2.1) diese verbindlichen Anträge 
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz integriert:

l Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Über-
     weisungsbeschlusses insbesondere wegen ge-
    wöhnlicher Geldforderungen (9 Seiten)
l Antrag auf Erlass einer richterlichen Durchsu-
    chungsanordnung (3 Seiten)

In beide Anträge können wie bisher die in ALF-FORDER 
vorhandenen Daten per Mausklick übernommen werden.

Die seit 01.03.2013 verbindlich gültigen Anträge wurden 
jetzt überarbeitet. Z. B. wurden IBAN und BIC eingefügt. 
Seit 25. Juni 2014 werden vom Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz die neuen überarbei-
teten Formulare der Zwangsvollstreckung (PfÜB und 
richterliche Durchsuchungsanordnung) angeboten. 
Diese wurden in ALF-FORDER integriert und stehen für 
alle Kunden mit Wartungsvereinbarung auf der Home-
page der ALF AG zum Download bereit. Sie finden das 
Upgrade auf www.alfag.de unter Download g Updates.

Ihre Fragen beantwortet der ALF-Support unter:
E-Mail support@alfag.de 
Fon 07131/9065-65

Die Original-Formulare stellt das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz auf www.bmj.de un-
ter Service g Formulare, Muster und Vordrucke g Pfän-
dungsrecht bereit.

Das deutlichste Unterscheidungsmerkmal zu den vorhe-
rigen Formularen: Die ab 01.03.2014 gültigen Formulare 
hatten einen grünen Rand. Der Rand der ab 25.06.2014 
gültigen Formulare ist grau.
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Fortsetzung
von Seite 1

ALF-FORDER: Neue Formu-
lare im Modul Vollstreckung

  Seit 25.06.2014 neue Anträge des BMJ für PfÜB 
  und richterliche Durchsuchungsanordnung

Wichtige Änderungen im Antrag auf Erlass eines 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses insbe-
sondere wegen gewöhnlicher Geldforderungen, 
bereitgestellt vom BMJ seit dem 25.06.2014:
l Hinweis auf Nutzung von Freifeldern und Anlagen
    (BGH-Urteil VII ZB 39/13, siehe Kasten linke Seite)
l Seite 1: „Es wird beantragt den nachfolgenden 
Entwurf als Beschluss auf q Pfändung q und Über-
weisung zu erlassen.“
l Seite 1: „Es wird beantragt ... q Frau Rechtsan-
wältin / Herrn Rechtsanwalt ______ beizuordnen.“
l Seite 1: „q Ich drucke nur die ausgefüllten 
Seiten ___________ (Bezeichnung der Seiten) aus 
und reiche diese dem Gericht ein.“
l Seite 1: GESTRICHEN: „q Gerichtsvollzieherko-
sten können per Lastschrift von folgendem Konto...“
l Seite 2: "q Pfändungs- q und q Überweisungs-
Beschluss in der Zwangsvollstreckungssache“
l Seite 2: „Bankverbindung q des Gläubigers q des 
Gläubigervertreters - IBAN ______ - BIC ______ ...“
l Seite 3: GESTRICHEN: „q gemäß anliegender 
Aufstellung“ in Hauptforderung bis Zinsen in %/EUR  -
NEU am Ende der Tabelle „q gemäß Anlage(n) ______ 
(zulässig, wenn in dieser Aufstellung die erforderlichen 
Angaben nicht oder nicht vollständig eingetragen wer-
den können) gemäß BGH-Urteil VII ZB 39/13
l Seite 3: „q bis ___________“ eingefügt in den 
Feldern Zinsen in %/EUR, Zinsen in Höhe von 5 / 2,5 
/ 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins-
satz, Zinsen auf Kosten 4% bzw. 5 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz“
l Seite 3: Zins auf Kosten variabel gestaltet „q 
nebst Zinsen in Höhe von q 5  q ___ Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz...“
l Seite 9: „q Inkassokosten gemäß § 4 Absatz 4 
des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungs-
gesetz (RDGEG) gemäß Anlage (n) ____________“

Änderungen im Antrag auf Erlass einer richter-
lichen Durchsuchungsanordnung zum 25.06.2014:
l Hinweis auf Nutzung von Freifeldern und Anlagen
    (BGH-Urteil VII ZB 39/13, siehe Kasten links)

Bild links: Erste Seite des neuen Antrags auf 
Erlass eines Pfändungs- und Überweisungs-
beschlusses insbesondere wegen gewöhn-
licher Geldforderungen (vorn) und des
Antrags auf Erlass einer richterlichen
Durchsuchungsanordnung (hinten). 



Ihr persönlicher Kontakt zur ALF AG 

  Verantwortlich für ALF-Vertrieb: 
  Hilke Fuchs
  vertrieb@alfag.de      Fon: 07131 9065-35

  Verantwortlich für ALF-Support: 
  Bernd Lauppe
  support@alfag.de      Fon: 07131 9065-65

  Abteilungsleitung Vertrieb/Support:
  Anja Krüger
  marketing@alfag.de   Fon: 07131 9065-22

Direkt von den ALF-Entwicklern: 
Tipps & Tricks zur ALF-Software

            ALF-OPTIFI Baufinanzierung

Die ALF-Entwickler arbeiten an einem Upgrade, geplant  
für das 4. Quartal 2014, das u. a. enthalten wird:
l Basis: das Startfenster wurde modernisiert (Bild oben)
l Basis: neue Bezeichnungen für Erwerber, z. B. jetzt
„Bauherr“ bei Bau und „Eigentümer“ bei Umschuldung
l Basis: die Erfassung des Kaufpreises wurde optimiert
l Basis: Erfassung von Eigenmitteln erweitert
l Basis: Notizen für jedes einzelne Darlehen erfassbar
l Basis: nicht terminierte Sonderzahlungen erfassbar
l Basis: Darlehen zwischen Finanzierungen kopierbar
l Module D + K: Auswahl in den Datenbankfenstern opti-
miert, für eine bessere Übersicht werden nur die aktuellen 
Tarife gezeigt, alte Tarife sind per Button einblendbar
l Module B + V: Variantenvergleich für bis zu fünf 
Varianten komplett überarbeitet, beinhaltet jetzt für je-
de Variante Tabellen mit Darlehenseckdaten, jährliche 
Nettoausgaben sowie Empfehlung der besten Variante
l Modul B: Einleitungstext der ausführlichen Auswertung 
„Hier überreichen wir Ihnen...“ ist jetzt änderbar
l Modul B: Text auf Deckblatt-Text der ausführlichen 
Auswertung änderbar, Kundenname wird dazugesetzt
l Modul B: neue Ausgabe für Riester mit der Entwicklung 
des Wohnförderkontos und steuerlicher Betrachtung
l Modul B  + G: neue Grafik „Laufzeitverkürzung durch 
Riester“ vergleicht die Restschuld mit und ohne  Riester                          
l Modul B  + G: neue Grafik „Restschuld und Sollzins-
bindung“, wird auch im Tilgungsplan angeboten (siehe Bild)

   l Modul B: im Schema „Nettobelastung“ wird der 
                monatliche Finanzierungsaufwand ohne Til-
                    gungsaussetzung etc. dargestellt und ent-
                       sprechend  erläutert
           l Modul B: im Schema  „Gesamtkosten“ 
                              wird die Zusammensetzung dieser
                                 Kosten ausführlich erläutert

                  ALF-EFZ Darlehen & mehr

Ab ALF-EFZ 3.0 werden die Berechnungsergebnisse am 
Bildschirm in einem blau umrahmten Kasten angezeigt. 
Sie wünschen sich mehr Infos auf einen Blick? Klicken 
Sie auf den Pfeil rechts oben am Kasten (Bild unten). Der 
Anzeigebereich wird vergrößert und zeigt übersichtlich 
alle Eckdaten der Berechnung (Bild oben). Nochmaliges 
Klicken auf den Pfeil verkleinert die Anzeige wieder.

                   ALF-BanCo Homebanking

Empfehlen Sie Ihren Kunden, die Ihre Umsätze ständig 
im Blick haben möchten, den ALF-BanCo-Ticker (Bild). 

Ausblicke: Was ist demnächst 
geplant in Ihrer ALF-Software?

Ihr Kunde ist sehr aktiv 
auf Ebay und möchte 
ständig die Bewegungen 
auf dem Konto sehen? 
Der ALF-BanCo-Ticker 
läuft im Tray und mel-
det auf Wunsch jede 
Kontenbewegung. Mehr 
Infos zur Homebanking-
software  ALF-BanCo & 
zum Partnerprogramm: 
www.alf-banco.de
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